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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster 
 

208/2022 

Öffentliche Bekanntmachung 
über die Offenlegung des fortgeführten Liegenschaftskatasters 

 
Im gesamten Gebiet der Stadt Essen wurde das Liegenschaftskataster aufgrund von Ände-
rungen, die durch die Grundbuchverwaltung mitgeteilt wurden und Berichtigungen von Lage-
bezeichnungen fortgeführt. 
 
Gemäß § 13 Abs. 3 und 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegen-
schaftskataster vom 1. März 2005 (Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG NRW, 
SGV.NRW 7134) in Verbindung mit § 22 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster vom 25. Oktober 2006 (DVOz-
VermKatG NRW, SGV.NRW 7143) in den jeweils aktuellen Fassungen erfolgt die Bekannt-
gabe dieser umfangreichen Fortführungen des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung. 
Die Offenlegung tritt an die Stelle der Unterrichtung der Eigentümer/innen und Erbbaube-
rechtigten über vorgenommene Änderungen insb. von Lagebezeichnungen und von Klassen-
, Klassenabschnitts- und Sonderflächen der Bodenschätzung. 
 
Die Offenlegung erfolgt in der Zeit vom 01.11.2022 bis einschließlich 30.11.2022 im Amt für 
Geoinformation, Vermessung und Kataster, Abteilung Liegenschaftskataster der Stadt Es-
sen, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus) 45121 Essen, Katasterauskunft – 4. Etage, Zimmer 
401. Eine telefonische Terminabsprach ist unter 0201 8862541 oder 0201 886242 erforder-
lich. 
 
Während der Offenlegungszeit haben die Eigentümer/innen und Erbbauberechtigten Gele-
genheit, das Liegenschaftskataster einzusehen und sich über die Veränderungen im Liegen-
schaftskataster zu ihren Grundstücken unterrichten zu lassen. 
 
Nach Ablauf der Offenlegungsfrist tritt der geänderte Stand des Liegenschaftskatasters an 
die Stelle des bisherigen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen die Fortführung des Liegenschaftskatasters kann innerhalb eines Monats nach Ablauf 
der Offenlegungsfrist Klage erhoben werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Gel-
senkirchen, Postfach 10 01 55, 45801 Gelsenkirchen schriftlich, in elektronischer Form nach 
Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsge-
richten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische Rechtsver-
kehrsverordnung Verwaltungs- und Finanzgerichte - ERVVO VG/FG) oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden 
sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet. 
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Hinweis: 
Die Klage kann sich nicht gegen die Abgrenzungen der Bodenschätzungsergebnisse, die im 
Liegenschaftskataster für das Stadtgebiet Essen nicht flächendeckend aktuell sind, richten. 
Die rechtskräftig feststehenden Schätzungsergebnisse sind beim zuständigen Finanzamt in 
Erfahrung zu bringen. In Folge der Offenlegung erkannte Fehler werden von der Katasterbe-
hörde bereinigt. 
 
Essen, den 28.09.2022 Der Oberbürgermeister 

 Im Auftrag 
 gez. 
 Schulz 

 88-62 500 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Sparkasse Essen 
 

209/2022 

Bekanntmachung der Sparkasse Essen 
 
Der festgestellte Jahresabschluss 2021 der Sparkasse Essen, versehen mit dem Bestäti-
gungsvermerk, liegt in den Kassenräumen unserer Filialen zur Einsicht aus. 
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210/2022 

Kraftloserklärungen von Sparurkunden 
 
Der Vorstand der Sparkasse Essen hat die zu den nachstehend aufgeführten Konten ausge-
stellten Sparurkunden für kraftlos erklärt: 
 
 300 156 136 8 300 114 571 7 
 300 206 532 8 300 116 128 4 
 412 144 315 6 312 153 509 4 
 
Essen, den 27.09.2022 Sparkasse Essen 
 Gerard Tomio 
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Öffentliche Zustellungen 
 

211/2022 

Liste der öffentlichen Zustellungen 
 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Ahmedov, Sadig  Jugendamt, 
   88-51 648 
 
Akingbade,  Jugendamt, 
Senami Bunmi   88-51 648 
 
Albrekht, Volodymyr Sybelstr. 32 JobCenter Essen West, 
 45145 Essen  88-56 921 
 
Algarah, Mohamed  Jugendamt, 
   88-51 636 
 
Dogru, Taner  Jugendamt, 
   88-51 668 
 
El-Mustapha, Jana Kaulbachstr 23 JobCenter Essen 
 45147 Essen Zentr. Dienste, 
   88-56 599 
 
Haseke, Marcel Klaus  Jugendamt, 
   88-51 662 
 
Khalil, Mouhssine Chazal Road 20 Zentrale Ausländerbehörde, 
 41179 Mönchengladbach  88-38 832 
 
Kovalova, Nadila  Jugendamt, 
   88-51 636 
 
Prykhidko, yana Dorotheenstr. 16 JobCenter Essen Süd I, 
 45130 Essen  88-56 768 
 
Ramadan, Fatina In der Baumschule 1 JobCenter Essen Mitte, 
 45326 Essen  88-56 103 
 
Ravindran, Anushan Haardtstr. 6 JobCenter Essen Mitte, 
 45355 Essen  88-56 332 
 
Schillians, Kevin Grabenstr. 96 JobCenter Essen Mitte-Nord, 
 45141 Essen  88-56 223 
 
  



Nr. 40/2022 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 7 

Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Shabliovska, Iryna Gutenbergstr. 52 JobCenter Essen Süd I, 
 45128 Essen  88-56 726 
 
Sodyl, Ihor Hülsenbruchstr. 30 JobCenter Essen Nord, 
 45326 Essen  88-56 316 
 
Sodyl, Iryna Hülsenbruchstr. 30 JobCenter Essen Nord, 
 45326 Essen  88-56 316 
 
Widera, Sven Tobias  Jugendamt, 
   88-51 270 
 
Zavalii, Vasyl Schuirweg 107 JobCenter Essen Süd I, 
 45133 Essen  88-56 726 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
 
 




